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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 6B_983/2020 vom 03.11.2020 

Regeste 

Verfahrensrecht: Anspruch auf umfassende Beurteilung durch ein unabhängiges Gericht 

gemäss Art. 6 EMRK;  

In einem Verfahren bzgl. Prüfung der bedingten Entlassung hat das Berner Obergericht mit 

Verweis auf Art. 53 JVG mit einer beschränkten Kognition analog dem Bundesgericht 

geurteilt. Soweit in Strafsachen nichtgerichtliche Vollzugs- und Verwaltungsbehörden 

entscheiden, ist dies mit den Garantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar, wenn die 

betroffene Person ein Gericht anrufen kann, das als Gericht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 

EMRK mit voller Kognition ("plénitude de juridiction") entscheidet. Die Vorinstanz will wie 

das Bundesgericht entscheiden und übergeht dabei, dass ihre Vorinstanz, das Polizei- und 

Militärdepartement (SID) des Kantons Bern, kein unabhängiges Gericht im Sinne von Art. 6 

Ziff. 1 EMRK ist.  

Aus den Erwägungen: 

E.1.3.1. Art. 53 JVG verweist auf das VRPG. Art. 80 VRPG (Randtitel "Beschwerdegründe") 

lautet: Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde können gerügt werden: a) unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des Sachverhalts, b) andere Rechtsverletzungen einschliesslich 

Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens und c) Unangemessenheit [...].   

Die Vorinstanz hält fest, ihre Vorinstanz (SID) habe die entscheidrelevanten Argumente und 

Rügen mit voller Kognition (Art. 66 VRPG) geprüft (Beschluss S. 9). Die Art. 60 ff. [inkl. Art. 66] 

VRPG regeln das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren, wobei Art. 66 ("Beschwerdegründe") 

den gleichen (zitierten) Wortlaut aufweist wie Art. 80 VRPG. Die Art. 74 ff. [inkl. Art. 80] VRPG 

regeln das Beschwerdeverfahren vor verwaltungsunabhängigen Justizbehörden.  

E.1.3.2. Massgebend für die Beschwerde in Strafsachen ist die zugrunde liegende Rechtsmaterie 

und nicht die formelle Zuordnung der Vorinstanz als Strafbehörde der StPO (NIKLAUS 

OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, Rz. 2189). Ihr unterliegen 

daher auch Entscheide über den Vollzug von Strafen und Massnahmen (Art. 78 Abs. 2 lit. b 

BGG), die von Verwaltungsgerichten ergehen.   

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://03-11-2020-6B_983-2020&lang=de&zoom=&type=show_document
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Auf das vorinstanzliche Verfahren ist Art. 6 Ziff. 1 EMRK zweifellos anwendbar. Soweit in 

Strafsachen nichtgerichtliche Vollzugs- und Verwaltungsbehörden entscheiden, ist dies mit den 

Garantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar, wenn die betroffene Person ein Gericht anrufen 

kann, das als Gericht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK mit voller Kognition ("plénitude de 

juridiction") entscheidet (GONIN/BIGLER, Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 

2018, N. 44-46 zu Art. 6 EMRK).  

Die Vorinstanz beschränkt ihre Kognition mit der Begründung, sie greife nur in die Beurteilung der 

Bewährungsaussichten ein, wenn die Vollzugsbehörde bzw. "die mit voller Kognition 

entscheidende Vorinstanz" ihr Ermessen über- oder unterschritten oder missbraucht und damit 

Bundesrecht verletzt hat (oben E. 1.2).  

Die Vorinstanz will wie das Bundesgericht entscheiden und übergeht dabei (abgesehen von Art. 

97 Abs. 1 BGG), dass ihre Vorinstanz, das Polizei- und Militärdepartement (SID) des Kantons 

Bern, kein unabhängiges Gericht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK ist. Es kann analog auf die 

Rechtsprechung zum Strafbefehl verwiesen werden: Der von der Staatsanwaltschaft in "quasi 

richterlicher Funktion" (ANDREAS J. KELLER, in: Donatsch et al., Kommentar zur 

Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 16 StPO) verfügte 

Strafbefehl, der ohne gültige Einsprache zum rechtskräftigen Urteil wird (Art. 354. Abs. 3 StPO), 

ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) bzw. dem 

konventionsrechtlichen Anspruch auf Zugang zu einem Gericht mit voller Überprüfungskompetenz 

(Art. 6 Ziff. 1 EMRK) nur vereinbar, weil es letztlich vom Willen der betroffenen Person abhängt, 

ob sie diesen akzeptieren oder mit Einsprache vom Recht auf gerichtliche Überprüfung Gebrauch 

machen will (BGE 140 IV 82 E. 2.3 S. 84). Genau auf einer solchen Voraussetzung gründet aber 

die zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass die bundesgerichtliche Vorinstanz (Art. 80 

BGG) mit voller Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen entschieden und ihre Kognition 

effektiv ausgeschöpft hat (vgl. Art 112 Abs. 1 lit. b BGG).  

E.1.4. Der Beschwerdeführer macht zu Recht geltend, dass die Vorinstanz als einzige gerichtliche 

kantonale Instanz in ihrer Kognition nicht beschränkt war. Der angefochtene Beschluss ist wegen 

Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK aufzuheben.   

E.1.5. Der Beschwerdeführer ersucht das Bundesgericht, angesichts des Zeitablaufs abweichend 

von seiner rein kassatorischen Funktion, die unverzügliche Freilassung anzuordnen (Beschwerde 

S. 5).   

Die Kognition des Bundesgerichts ist in Tatsachenfragen auf eine Willkürprüfung beschränkt (Art. 

97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG i.V.m. Art. 9 BV). Da die Vorinstanz nicht mit voller Kognition 

urteilte, ist die Sache nicht liquid und damit eine reformatorische bundesgerichtliche Entscheidung 

(i.S.v. Art. 107 Abs. 2 BGG) ausgeschlossen. Es steht dem Bundesgericht nicht zu, sich an die 

Stelle der Vorinstanz zu setzen, die ihrer Aufgabe nicht nachgekommen ist (Urteil 6B_534/2020 

vom 25. Juni 2020 E. 2.4 zu Art. 112 Abs. 3 BGG).  

Der Ausgang des Verfahrens wird durch diese bundesgerichtliche Entscheidung über eine 

verfahrensrechtliche Frage nicht präjudiziert. Es kann deshalb und unter Berücksichtigung des 

Beschleunigungsgebots ohne Vernehmlassungen entschieden werden (vgl. Urteile 6B_662/2020 

vom 18. August 2020 E. 2; 6B_693/2018 vom 1. November 2018 E. 4).  
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